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Beschluß
über Maßnahmen zur Erhöhung finanzieller Mittel 

in Gemeinden und kreisangehörigen Städten
zur Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen 

der Bürger

vom 30. August 1973

In weiterer Durchführung der Beschlüsse des VIII. Partei
tages der SED ist die Haushalts- und Finanzwirtschaft der 
Gemeinden und kreisangehörigen Städte* auf der Grundlage 
des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die örtlichen Volksver
tretungen und ihre Organe in der Deutschen Demokrati
schen Republik (GBl. I Nr. 32 S. 313) entsprechend den gesell
schaftlichen Erfordernissen weiterzuentwickeln.

Die Volksvertretungen der Gemeinden und Städte erhalten 
Haushaltsmittel und können andere finanzielle Fonds ein
schließlich Kredite in Anspruch nehmen, um die planmäßigen 
Aufgaben zu finanzieren und um die Initiative der Bürger 
zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und zur Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen wirksam zu för
dern.

Damit im Zusammenhang ist die Ausstattung der Gemein
den und Städte mit finanziellen Mitteln zu erhöhen und die 
Verantwortung und Entscheidungsbefugnis der Volksvertre
tungen und ihrer Räte auf diesem Gebiet zu erweitern. Die 
Haushalts- und Finanzwirtschaft ist so zu gestalten, daß die 
örtlichen Initiativen wirksamer angeregt werden, materielle 
Reserven zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Bürger zu erschließen.

Gleichzeitig ist die Haushalts- und Finanzwirtschaft der 
Gemeinden und Städte zu vereinfachen und überschaubarer 
zu gestalten. Der Verwaltungsaufwand ist zu reduzieren.

Alle Maßnahmen sind so durchzuführen, daß sie bereits für 
die Ausarbeitung des Planes 1974 voll wirksam werden.

I.

Die seit dem VIII. Parteitag der SED angewandten und be
währten Grundsätze einer beweglichen Gestaltung der Haus
halts- und Finanzwirtschaft der Gemeinden und Städte sind 
in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die örtlichen Volks
vertretungen und ihre Organe in der Deutschen Demokrati
schen Republik zu vervollkommnen.

Demzufolge ist die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Ge
meinden und Städte nach folgenden Grundsätzen durchzu
führen:
1. Auf der Grundlage der Rechtsvorschriften und der vom 

Rat des Kreises vorgegebenen staatlichen Aufgaben pla
nen die Volksvertretungen der Gemeinden und Städte 
und deren Räte eigenverantwortlich ihre Einnahmen und 
die Verwendung der Haushaltsmittel für die einzelnen 
Aufgabengebiete. Sie arbeiten dementsprechend ihren 
Haushaltsplan aus und beschließen darüber.

2. Jede Gemeinde und Stadt finanziert die Durchführung 
ihrer Aufgaben aus ihren geplanten Einnahmen. Dazu 
gehört auch der planmäßig vorgegebene „Anteil an den 
Gesamteinnahmen des Staatshaushaltes“. Entsprechend 
den Grundsätzen unserer sozialistischen Finanzpolitik ist 
damit für jede Gemeinde und Stadt — ausgehend von den 
staatlichen Aufgaben — die volle Finanzierung der in den 
Plänen festzulegenden Maßnahmen gesichert.

3. Im Interesse hoher Stabilität der Haushalts- und Finanz
wirtschaft und um eine mehrjährige Disposition über die 
planmäßig zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel 
zu ermöglichen, erhalten die Gemeinden und Städte ab 
1974 die staatliche Planaufgabe „Anteil an den Gesamt
einnahmen des Staatshaushaltes“ für 2 Jahre in gleich-

* nachfolgend immer Gemeinden und Städte genannt

bleibender Höhe. Dieses Prinzip der Mehrjahresplanung 
ist künftig für größere Zeiträume auszubauen. Erhöhun
gen des Anteils werden auf der Grundlage des Volks
wirtschaftsplanes mit den Jahreshaushaltsplänen festge
legt.

4. Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte entschei
den eigenverantwortlich auf der Grundlage der Rechts
vorschriften über den zweckmäßigsten und effektivsten 
Einsatz der Mittel zur Lösung der ihnen übertragenen 
staatlichen Aufgaben.

5. In enger Zusammenarbeit mit VEB sowie LPG, VEG und 
ihren kooperativen Einrichtungen sowie anderen soziali
stischen Genossenschaften sichern die Gemeinden und 
Städte auf der Grundlage von Verträgen und Vereinba
rungen den konzentrierten Einsatz der materiellen und 
finanziellen Fonds für die Durchführung gemeinsamer 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Bürger im Territorium.'

6. Um die Initiative in den Gemeinden und Städten zu för
dern, stellen die Volksvertretungen der Bezirke und 
Kreise entsprechend dem Anliegen der Richtlinie des Mi
nisterrates vom 7. Juni 1972* Mittel aus ihren Fonds den 
Gemeinden und Städten zusätzlich zur Verfügung. In 
Übereinstimmung mit der gesellschaftlichen Entwicklung 
des Territoriums erfolgt das verstärkt mit dem Ziel, die 
Gemeinden und Städte anzuregen, materielle Reserven 
für zusätzliche Maßnahmen auf dem Gebiet der Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu erschlie
ßen.

7. Die Volksvertretungen und Räte der Gemeinden und 
Städte entscheiden in eigener Verantwortung über die 
Verwendung nichtverbrauchter finanzieller Mittel ein
schließlich erzielter Mehreinnahmen. Diese Gelder ver
bleiben ihnen in voller Höhe, sie dürfen vom übergeord
neten Staatsorgan nicht abgezogen werden. Diese Mittel 
können von den Volksvertretungen bzw. den Räten der 
Gemeinden oder Städte zur Finanzierung zusätzlicher 
Maßnahmen der Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen eingesetzt werden.
Sie können für größere Maßnahmen längerfristig ange
sammelt, aber auch im Folgejahr für die Erschließung 
zusätzlicher materieller Reserven verwendet werden.

II.

Um die Initiative der Bürger zur Gestaltung des gesell
schaftlichen Lebens wirksamer zu fördern, erhalten die Ge
meinden und Städte zusätzliche finanzielle Mittel. Die Volks
vertretungen der Gemeinden und Städte und ihre Räte sind 
aufgerufen, mit der Initiative der Bürger und in Zusammen
arbeit mit VEB, LPG, VEG und ihren kooperativen Einrich
tungen, anderen sozialistischen Genossenschaften und den 
Ausschüssen der Nationalen Front in umfassender Weise ört
liche Reserven zu erschließen und damit mehr zu tun für die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bür
ger und zur Verschönerung der Gemeinden und Städte. Dazu 
wird festgelegt:

1. Zur Erhöhung der finanziellen Ausstattung der Gemein
den und Städte über die vorhandenen Möglichkeiten des 
Einsatzes planmäßiger und zusätzlicher Fonds hinaus 
wird im zentralen Haushalt jährlich ein „Fonds zur För
derung der Initiative in den Gemeinden und Städten“ 
gebildet.

2. Die Volksvertretungen und die Räte der Gemeinden und 
Städte erhalten das Recht, bereits im Prozeß der Ausar
beitung ihres Planes über die ihnen gegebenen staatli
chen Aufgaben hinaus zusätzliche Maßnahmen zur Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und die 
dafür erforderlichen finanziellen Mittel in ihren Plan-

* Richtlinie zur Förderung der Initiative bei der Gestaltung des 
gesellschafUichen Lebens in den Städten und Gemeinden durch den 
Einsatz finanzieller Mittel der örtlichen Staatsorgane


